
Kleine Anfrage

Magglinger Konvention

Frage von Landtagsabgeordneter Christoph Wenaweser

Antwort von Regierungsrat Hubert Büchel

Frage vom 07. Mai 2025
Im November 2019 hat Dr. Daniel Risch als damaliger Sportminister beim Europarat in Strassburg die 

sogenannte Magglinger Konvention unterzeichnet. Sie ist das erste internationale Instrument, das verbindliche 

Regeln zur Bekämpfung von Wettkampfmanipulation im Sport festlegt. Ziel der Konvention ist die Verhütung, 

Ermittlung, Bestrafung und Ahndung von Spielmanipulationen sowie die Verbesserung des 

Informationsaustausches und der nationalen und internationalen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Behörden und mit den Sportverbänden und mit den Sportwettenanbietern.

Schätzungen des Europarates zufolge beziffern sich die Umsätze aus illegalen Sportwetten auf mehr als CHF 

600 Mia. pro Jahr, Tendenz steigend. Das LOC verpflichtet seine Kaderathleten zu Awareness und schult sie 

mittels eines in Liechtenstein entwickelten, international anerkannten E-Learning-Tools.

Durch die Unterzeichnung der Konvention signalisiert Liechtenstein seine Bereitschaft, einen Beitrag zur 

internationalen Bekämpfung der Manipulation von Sportwettbewerben zu leisten. Seit der Unterzeichnung sind 

fünfeinhalb Jahre und etwa drei bis vier Kleine Anfragen erfolgt und nichts weiter. Daher die Fragen:

* In welchen Teilen der liechtensteinischen Rechtsordnung sind welche Anpassungen erforderlich?

* Welches Regierungsmitglied übernimmt im Falle eines ministerienübergreifenden Handlungsbedarfs die 

Verantwortung für die Erarbeitung der entsprechenden Vorlage zuhanden des Landtages?

* Bis wann darf der Landtag mit dieser Vorlage zur Ratifizierung der Magglinger Konvention rechnen?

Antwort vom 09. Mai 2025
zu Frage 1:

Vor der Ratifikation der Magglinger Konvention müssen die rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung im 

Inland geschaffen werden. Dazu sind verschiedene Gesetzesanpassungen vorzunehmen, insbesondere eine 

Anpassung des Geldspielgesetzes und des Sportgesetzes, gegebenenfalls auch des Strafgesetzbuches und der 

Strafprozessordnung.
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zu Frage 2:

Da die meisten Gesetzesanpassungen das Geldspielgesetz und das Sportgesetz betreffen, liegt die 

Federführung beim Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport.

zu Frage 3:

Die Umsetzung der Konvention bedingt eine Anpassung des Geldspielgesetzes (GSG). Die im Zusammenhang 

mit der Erfüllung der Motion «Casino-Bremse» initiierte Revision des Geldspielgesetzes, welche auch die 

Umsetzung der Magglinger Konvention beinhalten würde, hat sich aufgrund der markanten Entwicklungen auf 

dem Geldspielmarkt verzögert. Die Arbeiten zu einer überarbeiteten Vernehmlassungsvorlage sollen wieder 

aufgenommen werden, sobald die Auswirkungen des Abkommens mit der Schweiz über den Austausch von 

Daten über gesperrte Spielerinnen und Spieler analysiert wurden. Aus diesen Gründen kann aktuell noch kein 

genauer Zeitplan genannt werden.
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